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A. Rechtsgrund l age n

1. SS l bis 2a, I bis 1O des Bundesbaugesetzes vom 18'08'76
(BGBI. 15.2256 ) ( BBauG ) in der geänderten Fassung
vom 06.07. ?9 ( BGBI. I s.949 )

SS I - 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der
crundstücke ( BaLlnutzungsverordnung ) r'd'F' v' 15'09 '7'7
( BGB]. I s.1763 ) ( BauNVo )

SS 1- 3 der vo über die Ausarbeitung der BaLlleitplände und
äie larstellunq des Planinhalts ( Planzeichenverordnung )

vom 30.07.81 (BGB]. I s.833 ) ( Planzvo )

S 7l der. Landesbauordnung für Baden-Württemberg v' 28_11'81
( ces. 81 . S.770 ).

2.

3.

4.

B. Festsetzungen

PLANUNG SRECHTL l CHE FESTSETZUNGEN ( gem. S 9 BBaUG )

Art der NutzLlng

1.1 Baugeb i et
Die gesamten festgesetzten Baugebiete sind Allgemeines
Wohngebiet - I'lA nach S 4 BauNVO.

zuiö_s!lga1qalqgg!-

Die Ausnahmen nach S 4 l',rs.3 BauNVO sind nicht Bestano-
teil des BebauungsPlanes.
Auf dem planlich festgesetzten Teilgebiet des Bebaurngs
pLanes iit nach S 4 Abs.4 BäL1NVO festgelegt, daß dort
ilohngebäude nicht mehr a1s zwei !^lohnungen haben dürfen'
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Von Bebauullg.qlei z uha l tend€!fiLäciö! I | ::' i'r:'ritr''

Die zur sicherstellung der lan.1schaftliöhän Einbettung
in das Planungsgebiet einbezogEned' von Bebauung frei
zuhdLtenden Flächen sind .rm Planterl mit lhrer NutzJng
qe-ond JL l : tq'selzt. Wald::

2.1 Al lgemelres
Das llaß der baulichen Nutzung wird
Festsetzung der Grundflächenzahl,
de]: Zahl der Vollgeschosse und der
überbaubaren Gr. und s tücks f L äche.

Maß der baul ichen Nutzung '- 
jr.t

\',.,>i:1J.1,

be st im,nt durch die
der ceschoßf lächenzahl,
jewerls rm Einzelnen

2.2

2 .2).

2.22

2 .23

Zu1ä ss iges Ma' der. baul ichen Nut z ung

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung nach 2_1

erfolgen durch Planeintrag im zeichnerischen Tei1.

Die zahl der vollgeschosse ist zwingend festgesetzt' \to-
bei anzurechnende Untergeschosse im Hanggebiet gesondert
ausgewiesen sind.
In aler Anrechnung der Unter_ und Dachgeschosse gelten die
Begriffsbestimmungen von S 2 Abs. 5 LBo.

Balrweise und überbaubare Grundstücksf 1ächen

3.1

3-11

3 -r2

3.2

3.2r

3.22

Für das gesamte Baugebiet wird die offene Bauweise test_
9esetzc.
Im gesanten Baugebiet sind nur Einzelhäuser zu1ässig.
DabÄi können die im Teilbereich zulässigen zwei wohnungen
pro Wohngebäude ln vertikaler Trennung I folglrch rn
Doppelheusform ) errichtet werden.

Überbaubare Grunds tück s l1ächen

Die Festsctzung von allseitigen Ba'rgrenzen erfolgt durch
maßlichen Planeintrag der Grenz- und Straßenabstände'
Damit sind die überbaubaren Gr.undsi:ücksllächen festgelegt
Die Zu1ässigkeit von Nebengebäuden nach S 14 BaUNVO aLrf
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen idird gemäß
S 2l Abs.5 BauNVO dahinqehend eingeschränkt, daß dort
keine oberirdischen Gebäude im Sinne von S 2 Abs 2 LRU

zuge l assen s ind.
Die P1ächen für Garagen sind mir, ihren ZLrfahrten 9eson-
dert dargestellt- Die Aufnahme ßrurde aus der städtebau-
lichen Gesamtplanung entwickelt und soll als PlanLlngs-
enpfehlung dienen.
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Sl,ellung und Höhenlage der cFträude

Die Stellung der Gebäudc ( Hauptfirstrrchtung ) rst rn
Zeichnerischen Teil durch Planerntrag feshgesetzt'
Die trrdgeschoß-Fußbodenhöhe aller Gebäude ist möglichst
gering zu ha 1ien.
Die naximale GebäLrdehöhe ( Frrslhöhe ) ist für a1le
cebäude aufgrund ,,'on Gelänaleschnrtten ( s'Anlage III )

im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes durch Maß

ingare in Höhen über NN festgesetzt, tlobei Bezugspunkl:e
in zuse der: Ers chl ie ß unss plBt}!1üC"&FCf;pFJ"e?ÄEr9l;,..,..-, 

^-",,,-
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BAUORDNUNGSRECHTI,ICHE CESTALTUNGI1PRFPERTFTF]-N.]Ii,. J i

( gem- S 9 Abs.4 BBauG ""a SaFihtdd'i

Gestaltung der Bauten
\1tl .

1.1

.']].
In der Grunalrißgestaltung sind Rechteckform<rmen m1t

:r+rl

cebäudelängsseite von mindestens l0 m anzustreben'
clie Höchstlänge der Gebäude srnd die festgesetzten

einer
Fur
Bau-

t.2

1-3

1.4

1.5

1.6

grenzen maßgebend.

Eür die Dachformen und Dachneigungen sind die Elntra-
gungen im Zeichnerischen Teil maßgebend' Ruhige Dach_
iormen sind anzustreben.
In wahruig dörfLicher Gestaltung srnd Traufüberstände
von mindeitens 0,30 m, Ortgangüberstände von mindestens
0,20 m anzulegen. Dachrinnen sind vorzuhängen und nicht
zu verkleiden.
Anstelle aler vorgesehenen Satteldächer mit Mittellirst
sind ausnahms"eiÄe auch AbwaLmungen sov/ie gebrochene rrnd

unglerchsertige Satteldächer mit steileren Dachneigrngen
aain zu1ässig, wenn die gemäß 1.4.3 festgesetzten maxi-
malen Firsthöhen nicht überschritten werden'

Dochqlrr- nd Da l.r, lö rt n sird o'-L Da l'l;'h -ir
ein.i ltäiqunq unter l5' nlcht gestattet, sonst bis zLlr
cesantlänge von 50 S aler Trauflänge und bis zu Einzel-
1ängen von J,0 m. Dacheinschnitte ( Negativgaupen ) sind
nur bis z'r maximal l/3-tel der Gesamttrauflänge und bls
zu 4,0 m Einzellänge gestattet.
In der Dach.leckung sind schnarze Farben sowie 9'länz'nd
refLektlercnde ObL'rfLächen nicht zulässig. Die Dach_
cleckung ist in Cen Farben Braun bis Dunkelbraun den vor-
handenen Dächern an zripassan.
Die Gebäudeaußengestltung ist in Materialaus(ahl und Fl ä-
chenbehandlung auf die dörfLiche Umgebung abzustllnnlen'
Dabel sind gr:e11e und auffallend wirkende Farben zu r,'er-
meiden, gedeckte Farbgebung wird .mpfohlen.

1.7
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caragen !nd EinstellPlätze

Sämtliche Garagen oder EinstellpLätze sind in ihrer
nach der Nutzung der HauPtgebäude bedingten Anzahl
und Größe nach den Bestimmungen der LUO rind den jevTei-
ligen Richtsätzen zusammen mlt dem Hauptgebäude zu
p];nen. Ihre beabsichtigte Anordnung soLl zusamm€rn mit
äen BauvorLaqen der Hauplgebäude beurteiLt werden können'

In Anordnung und Gestaltung der Garagen ist ern Zusammen
hang mit dem Hauptgebäude anzustreben. Der Einbau in oder
der Anbau an das Hauptgebäude lst in iedcm F.1lle vorzu-
zLenen.
Dachneigungen der Garagen sind bei Anbauten dem Hauptge-
bäucle anzr.rgleichen, bel freistehenden Garagen mit Nel-
gung von 22-28" zü versehen. Flachdächer sind ausge-
schlossen.
Mehrere Garagen dürfen auf einem Grundstück nicht als
Einzelbaukörper erstellt werden, sondern sind zusammen-
zufassen. Ebenso sind Garagen benachbarter Grundstücke,
sowe.it sie als Grenzgaragen er.stel1t werden, nach !1ög-
I ichkeit bäulich zu vereinen.
v o, I e a., Ga r a q e m i r d i PiP?:T'gZl,lfl;l f8og3fin-JFg?iPffgh..
Verkeh_rsr -äcLen I st -r.1 S {drt}ä lir, dusraichen4F; TSi-fe
( mind. 5,50 m ) auf privatem Getände aurßerhalb von
crLrndstückseinf riedigungen anEqLegen.

Wal(::lL : 'l I .'i "ll
Fre i ra umge s ta l tunq

F, ^Frra.ll-,nd-n,rnd Rau,r.h.
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Die vorhandenen Grunds tücks -Gel änd eid!äen srnd mö911chst
nicht zu verändern. Aufftllungen und AbtrqLrngen sind nur
für beschränkte Grundstücksteile bis zu einer Ge1ände-
differenz von max. 1,0 nr zulässig. Die GeIändeverhä1t-
nisse der Nachbargr.undstücke slnd dabei sorgfältrg zu
berücks ichti gen .

Jegliche beabsichtigte Ge1ändeveränder'rng ist lin Bauge-
suchsverfahren mit ausreichenden prüffähigen UnterLagen,
!,'ie G.ländeschnitten an den GebäudeauSenseiten u-4,, Dlan_
l ich zu be l egen.
Vorplätze und private Verkehrsflächen müsscn Planient und
befestj.gt werCen. Sie dürfen nicht aLIf den öffentlichen
Verkehrsraum entlrässer t werde n -

Unbebaute Teilflächen innerhalb des Baug.l]iets, dle nichl
als Hof_ rnd Verkehr.sllächen g.nutzt werden, slnd o.:irt_
nerisch anzulegen und zLr unterhaLten. Als geordnete Frer_
f1ächen slnd auch die noch unbebauten GrLrndstücke inner_
halb des Baugebiets zu unterhalten.

Zaunartige Abgre n z ungen
l ichke it zr vermeiden.

von crundstücken sind nach trlög_
Lockere Abg ren z u ng-- n mit boden



ständigen Hecken, Sträuchern und Gehö12en sind vor-
zJzlenen.

3.22 wa Einfriedigung"n nicht zLl verneiden sinc1, werden
Holzzäune in Naturtönung empfohlen. Die Verwen.lung von
llaschendraht ist nur bei dichter Vorptlanzung gestat-
tet, die Verwendung von Stacheldraht unzulässig.

3.23 Die Gesanthöhe von Randbewuchs oder Einfriedigungen
darf an Straßeneinmündungen auf einem Sichtltjnkel mit
je 1l] m Frontlänge die Höhe von 0,80 m ab Slraßenober_
kante nicht überschreiten.

l-24 llassive freistehencle Sockel sind nur bis zll einer freien
Höhe von 0,30 m zu1ässig. Stützmauern größerer Höhe sind
durch geei gnete Bepflanzung abzuschrrmen.

3.25 Sei Ernfriedigungen 1ängs land'rirtschaitlicher NLrtzflä-
chen ist den dortigen Belangen durch Rücknahme um 0'5 m

von aler Grundstückigrenze Rechnung zu tragen. Ebenso müs-
sen Einfriedigungen, Mauern oder Toranlagen an Verkehrs-
wegen um je 0,5 m zurückversetzt werden.

3.25 Zur Einfügung des Baugebiets in die offene Landschaf!
!,/ird als Maßnahme nach S 9 Abs.l Ziff.25 BBaUG vorge-
schrieben, daß pro Grundstück der Erhalt oder die Pflan-
zung mindestens I hochstämmigen Baumes vorzusehen ist'
Bei Grundstücken von über 8 ar Größe ist pro 8 ar je-
wei 1s mindestens 1 Hochstarnm anzupflanzen.

3.26 Vorhandene Baumgruppen, EinzelbäurLe oder Sträucher sol-
1en erhalten und hierzu arch während der Bauzeit sorg_
fältig verwahrt werden. Sie sind bei evtl. verllrst durch
rTrindest gleichwerte Bepflanzung zu ersetz€n.

Dettighofen - Rheinlelden, den 16.04.84
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